






































Merkblatt vorbereitende Maßnahmen  
-Oberflächendetektion auf bombardierter Fläche- 

 
Baugrundstücke müssen nach der Bauordnung NRW für bauliche Anlagen geeignet sein. Das bedeutet unter 
anderem auch, dass sie frei von Kampfmitteln sein müssen. Im ersten Arbeitsschritt der Gefahrenerforschung 
überprüft der Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe (KBD-WL) die vorhandenen Luftbilder der 
Antragsfläche. Das Ergebnis wird in Form einer Luftbildauswertung (LBA) vorgelegt. In Ihrem Fall hat die LBA 
ergeben, dass für die Antragsfläche Bombardierung festgestellt worden ist. Das bedeutet, dass ein staatliches 
Handlungserfordernis vorliegt und die besagte Fläche vor einem Bodeneingriff zunächst per Oberflächendetektion 
untersucht werden muss. Dafür sind vorbereitende Maßnahmen des Bedarfsträgers erforderlich, insbesondere: 
 

 Kenntlichmachen in der Örtlichkeit 
Der Überprüfungsbereich ist in der Örtlichkeit mittels Pflöcken, Sprühfarbe o.ä. eindeutig kenntlich zu 
machen. 
 

 Bewuchs auf der Fläche 
Der Überprüfungsbereich ist von Bewuchs zu befreien; Gras darf max. 10 cm hoch stehen, Büsche müssen 
entfernt werden. Bäume können stehen bleiben, sollten aber bis auf eine Höhe von ca. 2 Metern entastet 
werden. Im Zweifelsfall halten Sie bitte Rücksprache mit dem Ordnungsamt hinsichtlich des Umfangs der 
vorbereitenden Maßnahmen. 
 

 Oberflächenversiegelung 
Im Überprüfungsbereich muss die Oberflächenversiegelung (Teer, Pflaster etc.) möglichst erschütterungsarm 
entfernt werden. Gleiches gilt für darunterliegenden Schotter. Durch die Versiegelung wird die Detektion 
beeinträchtigt. 
 

 Schräglage des Überprüfungsbereichs 
Schräglagen können ab einer gewissen Neigung nicht mehr abgeprüft werden. Bitte nehmen Sie daher bei 
abschüssigen Detektionsflächen unbedingt Kontakt mit der Ordnungsverwaltung auf, um die weitere 
Maßnahmen abzustimmen. 
 

 Entfernen von Gegenständen im Überprüfungsbereich  
Metallische oder andere Gegenstände (z.B. Bauschutt, Baumaschinen, Schotter oder Pflastersteine) müssen in 
einem Abstand von mindestens 5 Metern vom Überprüfungsbereich abgelagert werden, da sonst 
ferromagnetische Störungen entstehen können, die eine eindeutige Messung des Bereichs beeinträchtigen.  
 

Die obige Auflistung der vorbereitenden Maßnahmen ist ggf. nicht abschließend. Weitergehende Maßnahmen 
können im Einzelfall erforderlich werden. Sofern die Überprüfungsfläche entsprechend der Vorgaben zur 
Oberflächendetektion vorbereitet ist, wenden Sie sich wieder an die Ordnungsbehörde der Stadt Siegen (per Email 
unter sv.klein@siegen.de oder p.huckestein@siegen.de) und fügen bitte folgende Unterlagen und Angaben bei: 
 

 Bilder  
Erstellen Sie bitte von jeder Seite der Überprüfungsfläche ein Foto. 
 

 Übersichts- und Lageplan  
Fügen Sie bitte einen Übersichtsplan (1:5000) des zu prüfenden Bereichs bei. Die Detektionsfläche muss in 
dem Lageplan (1:250) farblich exakt umrandet werden (geschlossenes Polygon).  
 

 Größe 
Geben Sie bitte die Größe der zu überprüfenden Fläche in m² an. 
 

 Termin 
Geben Sie bitte an, ab wann die Fläche überprüft werden kann.  
 

Der KBD-WL wird nach dem Eingang aller Unterlagen und Informationen durch die Ordnungsbehörde der Stadt 
Siegen mit  der Durchführung einer Oberflächendetektion beauftragt. 
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Informationen zu evtl. anfallenden Kosten: 
 
Alle die Kampfmittelbeseitigung vorbereitenden oder sonst begleitenden Maßnahmen werden  
von § 19 Abs. 2 Ziff. 1 AKG

1 nicht erfasst, sondern sind nach den Vorschriften des Ordnungsbehördengesetzes 
NRW in Verbindung mit § 1004 BGB

2
 vom Grundstückeigentümer auf dessen Kosten zu erledigen. 

 
Eine abschließende Auflistung der in diesem Zusammenhang nicht erstattungsfähigen Kosten  
ist nicht möglich. In Betracht kommen u. a. Kosten für  
 
-  Arbeiten vorbereitender Art, wie Herstellen der Leitungsfreiheit, Abtrag von Oberböden bis zur 

Geländeoberkante zum Zeitpunkt der Kriegsbeeinflussung bzw. bis zum gewachsenen Boden, Freischneide- 
und Ausräumarbeiten,  

-  Arbeiten begleitender Art, wie Wasserhaltungsmaßnahmen, Unterstützung mit Hilfsmitteln  
 (z. B. Strom, Dämmmaterial),  
- Sicherungsaufgaben/Sicherungsmaßnahmen, wie Durchführung von Absperr- und Evakuierungsmaßnahmen 

bei Entschärfungen und/oder Sprengungen, Aufstellen von Warnschildern, Sicherung von Baugruben, 
-  Arbeiten nachbereitender Art, etwa zur Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes bei Erdeingriffen. 
  
Dem liegt der Gedanke zugrunde, dass bei Vorliegen hinreichend konkreter Anhaltspunkte, wonach sich auf 
einem Grundstück bislang verborgen gebliebene Kampfmittel befinden können, von dem Grundstück selbst eine 
Gefahr ausgeht, für die der Eigentümer des Grundstücks als Zustandsstörer i.S.d. §§ 14, 18 OBG NRW 
verantwortlich ist (s. auch OVG NRW, Entscheidung vom 03.06.1997 - 5 A 4/96 -). 
 
Entsprechende konkrete Anhaltspunkte können sich u. a. aus der Auswertung des vorliegenden Luftbildmaterials 
ergeben. In seiner Eigenschaft als sog. „Zustandsstörer“ ist der Grundstückseigentümer gem. § 1004 Abs. 1 S. 1 
BGB zur Beseitigung der Gefahren und zur Übernahme der entstehenden Kosten verpflichtet. Die 
Ordnungsbehörde entscheidet im Ermessenswege darüber, wie der Verpflichtung nachzukommen ist.  
 
Die Verpflichtung zur Übernahme der Kosten die Kampfmittelbeseitigung vorbereitender Arbeiten ergibt sich 
daraus, dass sie eine unverzichtbare Voraussetzung für die eigentliche  
Gefahrenbeseitigung darstellen. Kosten nachbereitender Maßnahmen sind unter dem Gesichtspunkt zu tragen, 
dass vermieden werden muss, dass aus dem geräumten Gebiet neue Gefahren für die Allgemeinheit entstehen, 
etwa durch Hinterlassen des aufgelockerten Erdreichs einer Baugrube. 
 

                                                           
1 Gesetz zur allgemeinen Regelung durch den Krieg und den Zusammenbruch des Deutschen Reiches entstandener 
Schäden (Allgemeines Kriegsfolgengesetz). 
2 Bürgerliches Gesetzbuch. 
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Aktenzeichen:  
22.5.20-02(59-10-39098) 

 
 Koordinaten zum Vorgang: 59-10-39098 
 

  Rechtswert Hochwert 

Bombardierung 429896,69 5634742,39 

 429897,05 5634741,36 

 429904,12 5634743,66 

 429907,16 5634744,65 

 429920,52 5634749,00 

 429998,85 5634774,49 

 430005,36 5634742,64 

 430004,47 5634709,79 

 429992,82 5634685,01 

 429967,44 5634668,29 

 429937,58 5634662,92 

 429895,30 5634727,55 

 429881,79 5634748,21 

 429854,58 5634789,81 

 429858,23 5634801,13 

 429875,37 5634789,86 

 429888,60 5634765,39 

 429893,98 5634750,09 

 429896,69 5634742,39 

Stellungsbereich 429933,88 5634811,86 

 429938,33 5634804,46 

 429916,31 5634794,30 

 429905,73 5634789,43 

 429897,69 5634809,96 

 429902,98 5634812,29 

 429908,69 5634813,98 

 429910,81 5634811,23 

 429924,14 5634819,06 

 429933,88 5634811,86 

Stellungsbereich 429988,52 5634743,61 

 429940,56 5634720,13 

 429910,80 5634711,20 

 429892,95 5634740,44 

 429896,69 5634742,39 

 429903,27 5634745,84 
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Aktenzeichen:  
22.5.20-02(59-10-39098) 

 

  Rechtswert Hochwert 

 429904,12 5634743,66 

 429904,38 5634742,98 

 429907,16 5634744,65 

 429918,67 5634751,55 

 429920,52 5634749,00 

 429926,29 5634741,07 

 429954,23 5634754,73 

 429984,88 5634752,88 

 429988,52 5634743,61 

  
Koordinatensystem: ETRS 1989 UTM Zone 32N 
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